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 Stand: April 2022 

 
 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Syngenta Agro GmbH 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Nachstehende Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Angebote, 

Lieferungen und sonstigen Leistungen (einschließlich Beratungsleistungen). Der Geltung 
abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Käufers wird hiermit auch für den Fall 
widersprochen, dass sie uns in einem Bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise 
übermittelt werden. 

 
1.2 Im Einzelfall individuell getroffene Vereinbarungen haben Vorrang vor diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist unsere schriftliche 
Bestätigung maßgebend; der Gegenbeweis bleibt zulässig. 

 
 
2. Angebote und Vertragsabschlüsse 
 

Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen von Produkten unseres Lieferprogramms 
werden für uns erst durch unsere schriftliche Bestätigung oder Ausführung der Lieferung 
verbindlich. Sofern die Bestellung den Vermerk „wie gehabt“ oder einen ähnlichen Hinweis 
enthält, bezieht sich dieser nur auf die Qualität, nicht jedoch auf den Preis. 
Bei Bestellungen von unter EUR 5.000,00 behalten wir uns die Bestellungsannahme vor. 
 
 

3. Preise, Zahlung und Verrechnung 
 
3.1 Alle Preise gelten zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Sofern zwischen Vertragsabschluss 

und vereinbartem Lieferdatum mindestens sechs Wochen liegen, sind wir berechtigt, die zur 
Zeit der Bereitstellung der Lieferung gültigen Preise zu berechnen; der Käufer ist berechtigt, 
innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Preiserhöhung schriftlich vom Vertrag 
zurückzutreten. Sofern zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin weniger als 
sechs Wochen liegen, die Lieferung aber aus vom Käufer zu vertretenden Gründen erst sechs 
Wochen nach Vertragsabschluss oder später erfolgt, sind wir ebenfalls berechtigt, die zur Zeit 
der Bereitstellung der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. 

 
3.2 Wir behalten uns vor, in einzelnen Fällen Lieferung nur gegen Kasse oder Nachnahme 

auszuführen. 
 
3.3 Die Zahlungen sind bis zum 15. des dem Rechnungsdatum folgenden Monats netto Kasse zu 

leisten, soweit nicht anders auf der Rechnung angegeben. Für die Rechtzeitigkeit von 
Zahlungen kommt es auf den Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns bzw. der vorbehaltlosen 
Gutschrift auf unserem Konto an. Leistet der Käufer bei Fälligkeit nicht, so sind die 
ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz pro Jahr zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Verzugsschäden bleiben unberührt. 

 
3.4 Die Annahme von Schecks erfolgt zahlungshalber. Bankübliche Diskontspesen gehen zu 

Lasten des Käufers. 
 
3.5 Stehen mehrere Forderungen gegen den Käufer offen und reicht eine Zahlung des Käufers nicht 

zur Tilgung sämtlicher Forderungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen 
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Vorschriften (§ 366 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch), selbst wenn der Käufer ausdrücklich auf 
eine bestimmte Forderung zahlt. 

 
3.6 Ein etwaiges gesetzliches Aufrechnungsrecht steht dem Käufer nur in Ansehung unbestrittener, 

rechtskräftig festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu. Ein etwaiges gesetzliches 
Zurückbehaltungs- oder Leistungsverweigerungsrecht, beispielsweise wegen Mängel der 
Sache, steht dem Käufer nur in Ansehung solcher unbestrittener, rechtskräftig festgestellter 
oder entscheidungsreifer Forderungen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit uns 
stammen. 

 
 
4. Lieferung 
 
4.1 Lieferung erfolgt nur in den in der Preisliste angegebenen Originalgebinden. Verpackung, die 

unberechnet geliefert wird, nehmen wir nicht zurück.4.2 Syngenta ist zu Teillieferungen 
berechtigt, wenn hierfür ein berechtiger Grund auf Seiten Syngenta vorliegt und dem Käufer die 
Teillierferung zuzumuten ist. Dem Käufer entstehen durch etwaige Teillieferungen keine 
dadurch bedingten Mehrkosten. 

  
4.3 Unsere Lieferverpflichtungen ruhen, solange der Käufer mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit 

im Rückstand ist. Etwaige weitere Rechte aus Verzug bleiben unberührt. 
 
4.4 Bestätigte Aufträge und Liefertermine gelten in allen Fällen vorbehaltlich richtiger und 

rechtzeitiger Selbstbelieferung. Über Verzögerungen werden wir den Käufer im Falle von 
verbindlichen Lieferterminen umgehend informieren. Lieferfristen beginnen nicht vor Klärung 
aller Einzelheiten der Auftragsausführung und der Beibringung etwa erforderlicher 
Bescheinigungen durch den Käufer. 

 
4.5 Ereignisse höherer Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Rohstoffmangel, Betriebsstörungen, 

Aufruhr, Krieg und andere durch uns nicht zu vertretenden Umstände berechtigen uns, die 
Ausführung der Aufträge für die Dauer des Ereignisses auszusetzen, soweit wir diese 
Ereignisse unter Anwendung der uns im Einzelfall zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden 
konnten. Dem Käufer steht hieraus kein Schadensersatz zu. 

 
4.6 Wir liefern einschließlich direkter Umschließung und, soweit nicht anders vermerkt, auf Basis 

CPT zum vereinbarten Bestimmungsort gemäß INCOTERMS in der bei Vertragsabschluss 
gültigen Fassung. Alle Gefahren für Verlust oder Beschädigung der Ware gehen in dem  
Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Ware dem ersten Frachtführer übergeben wird. 
Versandweg und Versandart werden von uns gewählt. Etwaige Wünsche des Käufers werden 
dabei nach Möglichkeit berücksichtigt. 

 
4.7 Zur Geltendmachung von Schäden an von uns versicherten Sendungen bedarf es, bei 

Versendung der Ware, einer Bescheinigung der Bahn oder Post oder des Spediteurs über den 
entstandenen Schaden. Zum Zwecke der Reklamation durch uns ist diese 
Schadensbescheinigung zusammen mit einer Zession etwaiger Ansprüche gegen den 
jeweiligen Spediteur unverzüglich einzureichen. 

 
4.8 Soweit wir Beratungsleistungen erbringen, geschieht dies nach bestem Wissen. Auskünfte und 

Angaben über Eignung und Anwendung von Ware befreien den Käufer nicht von eigenen 
Prüfungen oder Versuchen. 

 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
5.1 Alle von uns gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung 

unserer sämtlichen, auch zukünftig erst entstehenden Forderungen gegen den Käufer aus der 
Geschäftsverbindung. Bei laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für 



 

Classification: PUBLIC Seite 3 von 5 

Geschäftsführerin: Dr. Anja Pires – Sitz der Gesellschaft: 63477 Maintal – Amtsgericht Hanau HRB-Nr. 7225 
Bankkonto: Deutsche Bank AG Frankfurt am Main, IBAN: DE93500700100091831800, BIC: DEUTDEFFXXX  

 

 
 

unsere jeweilige Saldoforderung. Dies gilt auch, wenn Zahlungen vom Käufer auf bestimmte 
Forderungen geleistet werden. 

 
5.2 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu üblichen 

Geschäftsbedingungen und nur, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
pünktlich nachkommt, weiterveräußern bzw. verarbeiten. 

 
5.3 Wird unsere Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb des Käufers ohne 

sofortige Zahlung weiterveräußert, so gehen die Zahlungsforderungen aus der 
Weiterveräußerung in Höhe des Wertes unseres Eigentums bzw. Miteigentumsanteils auf uns 
über, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung veräußert wird. Der Käufer ist zum Einzug der an uns abgetretenen Forderungen 
berechtigt und verpflichtet, solange wir diese Ermächtigung wegen Eintritt des Verwertungsfalls, 
z.B. bei Rücktritt vom Kaufvertrag wegen Zahlungsverzuges, nicht widerrufen haben. Der 
Käufer hat uns auf Verlangen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er die Ware veräußert 
hat und welche Forderung ihm aus der Veräußerung zusteht. Der Käufer ist verpflichtet, uns zu 
informieren, bevor er über seine eigenen Forderungen im Wege eines Factoring-Vertrages 
verfügt.  

 
5.4 Im Falle des Widerrufs der Einzugsermächtigung ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer 

von der Forderungsabtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung 
erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem Falle 
verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Kundenforderungen zustehen, an uns 
herauszugeben bzw. zu übertragen.  

 
5.5 Übersteigt der realisierbare Wert der für uns bestehenden Sicherheiten nicht nur vorübergehend 

unsere gesicherten Forderungen um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers 
bereit, insoweit Sicherheiten nach unserer Auswahl freizugeben. 

 
5.6 Veräußert der Käufer die Vorbehaltsware zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter 

Vorbehaltsware, so gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Rechnungsbetrages, der 
sich aus der Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware ergibt. 

 
5.7 Nimmt der Käufer Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit 

seinen Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten 
sich ergebenden anerkannten Schluss-Saldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der 
dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der 
Weiterveräußerung unserer Vorbehaltsware entspricht. Wir nehmen die Abtretung an. 

 
5.8 Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder 

tatsächlichen Beeinträchtigung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für uns 
bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
5.9 Stellt der Käufer die Zahlungen ein, ist er verpflichtet, uns unverzüglich eine Aufstellung über 

die noch vorhandene Vorbehaltsware, auch soweit sie verarbeitet ist, und eine Aufstellung der 
Forderungen an die Drittschuldner nebst Rechnungsabschrift zu übersenden. 

 
5.10 Für den Fall des Zahlungsverzuges, sowie für den Fall der Rückgängigmachung des 

Kaufvertrages erklärt der Käufer bereits jetzt seine Zustimmung dazu, dass wir die bei ihm 
befindliche Vorbehaltsware wegnehmen bzw. wegnehmen lassen. In der Wegnahme ist ein 
Rücktritt vom jeweiligen Liefervertrag nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Für 
zurückgenommene Ware schreiben wir den Erlös gut, den wir bei ihrer Verwertung erzielen. 
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6. Mängelanzeige und Rechte des Käufers bei Mängeln 
 

6.1 Die bei einer Untersuchung der Ware unverzüglich nach Ablieferung erkennbaren Mängel sind 
innerhalb von 8 Werktagen nach Ablieferung, sonstige Mängel sind innerhalb von 8 Werktagen 
nach ihrer Entdeckung schriftlich unter Angabe der Lieferschein-Nummer und der auf den 
betreffenden Packungen befindlichen Chargen-Nummern anzuzeigen. Für die Rechtzeitigkeit 
der Anzeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs bei uns an. Bei nicht rechtzeitiger 
Mängelanzeige erlöschen jegliche Mängelrechte des Käufers wegen des betreffenden Mangels. 
Dies gilt nicht bei Übernahme einer selbständigen Garantie oder bei Arglist. 

 
6.2 Etwaige Ansprüche des Käufers wegen eines Mangels sind auf das Recht auf Nacherfüllung 

beschränkt; unser Recht die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu 
verweigern, bleibt unberührt. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl durch Beseitigung 
des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache. Bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung oder bei erfolglosem Ablauf einer vom Käufer gesetzten, nicht entbehrlichen, 
angemessenen Frist, kann der Käufer nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. 

 
6.3 Unsere Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich darauf, dass die von uns gelieferten 

Produkte den von uns aufgestellten Spezifikationen zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs auf 
den Käufer entsprechen. Für Eigenschaften der Produkte, die wir mit unseren Spezifikationen 
nicht erfassen, übernehmen wir keine Gewährleistung. 

 
 Vielfältige, insbesondere örtlich bedingte Faktoren, wie z. B. Witterungs- und 

Bodenverhältnisse, Pflanzensorten, Resistenzen, Spritztechniken u. ä., können zur Folge 
haben, dass entweder das Produkt nicht die volle gewünschte Wirkung hat oder Schädigungen 
an den zu behandelnden Kulturpflanzen auftreten. Eine Haftung für derartige Folgen ist 
ausgeschlossen. 

 
6.4 Für Schäden aus unsachgemäßer oder vorschriftswidriger Lagerung oder Anwendung der 

Produkte haften wir nicht. Das gleiche gilt für eventuelle negative Auswirkungen bei von uns 
nicht empfohlenen Tankmischungen mit anderen Produkten, da wir nicht sämtliche in Betracht 
kommenden Mischungen prüfen können, oder bei Verfrachtungen in Nachbarkulturen, auf 
deren mögliches Eintreten wir in unseren Gebrauchsanweisungen hingewiesen haben. 

 
6.5 Soweit wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – gleichgültig aus welchem 

Rechtsgrund einschließlich etwaiger Schadenersatzansprüche aus Pflichtverletzung, 
Verschulden bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung – wegen eines Mangels 
zum Schadenersatz verpflichtet sind, ist diese Schadenersatzverpflichtung nach Maßgabe der 
Ziffer 7 beschränkt. 

 
6.6 Etwaige Rückgriffsansprüche des Käufers gem. § 478 Bürgerliches Gesetzbuch bleiben 

unberührt. Soweit wir im Rahmen eines solchen Rückgriffs nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen zum Schadenersatz verpflichtet sind, ist diese Schadenersatzverpflichtung nach 
Maßgabe der Ziffer 7 beschränkt. 

 
6.7 Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in einem Jahr, beginnend mit der Ablieferung 

der Sache. Dies gilt nicht (1) bei Vorsatz oder arglistigem Verschweigen des Mangels sowie (2) 
bei Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware durch uns und Abweichung der 
tatsächlichen Beschaffenheit der Ware von der garantierten Beschaffenheit. Die vorgenannte 
einjährige Verjährungsfrist findet auf Schadenersatzansprüche wegen Mängeln auch dann 
keine Anwendung, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
gesetzlicher Vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder es sich um Personenschäden 
handelt oder wir aus unerlaubter Handlung haften. Die einjährige Verjährungsfrist für 
Mängelrechte findet auch keine Anwendung auf Mängel, die in einem dinglichen Recht eines 
Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Sache verlangt werden kann, bestehen; in diesen 
Fällen beträgt die Verjährungsfrist vielmehr drei Jahre. Die gesetzlichen Bestimmungen über 
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die Verjährung etwaiger Rückgriffsansprüche gem. § 479 Bürgerliches Gesetzbuch sowie über 
die Verjährungs- und Ausschlussfristen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 
 
 
7. Haftung 
 
7.1 Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns beruhen, sowie für 

Personenschäden haften wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle leicht 
fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die für die Erreichung des 
Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren Einhaltung der Käufer vertrauen durfte, haften 
wir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen beschränkt auf solche Schäden, die für uns 
bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang voraussehbar waren.  

 Im Übrigen sind Ansprüche des Käufers auf Ersatz unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – 
gleichgültig aus welchem Rechtsgrund einschließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen 
vorvertraglicher Pflichten oder aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen. 

 
7.2 Die sich aus Ziffer 7.1 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Die gesetzliche Haftung wegen des Fehlens einer 
etwaigen von uns garantierten Beschaffenheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
unberührt. 

 
 
8. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 
8.1 Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Versandstätte, für die Zahlung Maintal.  
 
8.2 Sofern der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen ist, ist Frankfurt/Main ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich 
aus diesem Vertrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Wir sind berechtigt, 
anstelle des Gerichts des vorstehend vereinbarten Gerichtsstands jedes andere, gesetzlich 
zuständige Gericht anzurufen. 

 
8.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf. 
 
8.4 Sollten einzelne oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

ganz oder teilweise ungültig sein, berührt das die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. 
der Bestimmungen des Vertrags nicht. Eine unwirksame Regelung haben die Parteien durch 
eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen 
Regelung am nächsten kommt. 

 
 
Hinweis: 

Daten unserer Kunden und Abnehmer werden von uns unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung 

der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. 

 


